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Ins Wasser fällt ein Stein, 
ganz heimlich still und leise,
und ist er noch so klein,
er zieht doch weite Kreise. 

Kirchenlied, Manfred Siebald
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Sehr geehrte Damen und Herren,

es fällt nicht leicht, andere Menschen um 
Spenden zu bitten. Und doch sehen wir die 
Notwendigkeit, mit dieser broschüre darzu-
stellen, wie Vermögen sinnvoll, verantwortlich 
und nachhaltig für andere Menschen einge-
setzt werden kann. Vermögen kann Menschen 
helfen, dass es ihnen dauerhaft besser geht, 
und kann so zu einem guten Miteinander in un-
serer Stadt beitragen.
Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist 
hoch: Viele Menschen übernehmen durch 
Spenden, Nachlässe oder eigene Stiftungen 
Verantwortung für andere Menschen, ganz 
gleich ob es sich um Kinder, Jugendliche und 
Familien, Menschen ohne arbeitsperspektive, 
arme und Notleidende, körperlich, geistig  oder 
psychisch eingeschränkte Menschen oder um 
Menschen am ende ihres Lebens handelt.
als Caritasverband sind wir im Namen der von 
Not betroffenen Menschen sehr dankbar für 
jegliche private Unterstützung, denn die Not 
und arbeit ist oft größer als die zur Verfügung 
stehenden Mittel.
Unser Ziel ist es, verlässliche Hilfe für die Men-
schen ganz konkret hier und jetzt in unserer 
Stadt Mannheim zu leisten – Hilfe, die dauer-
haft Lösungen aus der Not heraus schafft. Die 
Hilfe zur Selbsthilfe steht dabei im Vordergrund.

Ihr Ziel ist es, dass Ihre Werte dauerhaft ge-
lebt werden? Sie möchten benachteiligte Men-
schen nachhaltig unterstützen? Sie wollen 
etwas Sinnvolles für die Zukunft leisten? Sie 
haben Ziele und Visionen? 
Wir helfen, Ihre Wünsche mit uns zusammen 
zu verwirklichen. Mit dieser broschüre wollen 
wir Ihnen die wichtigsten Informationen rund 
um das thema Vererben und Stiften geben. 
Wir zeigen Ihnen auf, welche Möglichkeiten 
es für Sie gibt, etwas bleibendes zu schaffen 
und Ihr persönliches Lebenswerk zu vollenden. 
gemeinsam können wir Menschen in Not hel-
fen, unterstützen und  lebenswerte Perspekti-
ven ermöglichen. Ihr einsatz und Ihre Mithilfe 
werden so auf eine unmittelbare, konkrete und 
langfristige Weise wertgeschätzt.
gerne können Sie uns auch persönlich kontak-
tieren. So können wir in einem gemeinsamen 
gespräch überlegen, wie wir Ihren Wunsch 
und unsere aufgabe verwirklichen und in die 
tat umsetzen können. Wir freuen uns auf eine 
persönliche begegnung mit Ihnen.

Regina Hertlein        Dr. Roman Nitsch
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am ende des Lebens steht die Frage: Und was bleibt? 

Die Krönung eines jeden Lebensweges besteht darin, etwas zu hinterlassen. 
gleich, ob man sich über seine Kinder und enkel verwirklicht sieht oder in den 
Dingen, die man in seinem beruf erreicht hat, oder in einer ehrenamtlichen tä-
tigkeit. Wenn man zu jenen gesegneten Menschen gehört, die in ihrem Leben 
so viel geschaffen haben, dass sie gerne etwas davon abgeben möchten, ist 
ein großartiger Schritt getan. 

Sein Lebenswerk zu teilen und damit anderen Menschen eine Freude zu ma-
chen, etwas bleibendes zu schaffen, das wirklich hilft und nachhaltig ist, dazu 
braucht es professionelle Unterstützung. Der Caritasverband hat als Wohl-
fahrtsverband die Kompetenzen und Strukturen, erfahrungen und Menschen, 
sich für Notleidende einzusetzen.

Sie möchten der gesellschaft gerne etwas zurückgeben? Sie möchten lang-
fristig etwas gutes tun und dies mit Ihrem Namen krönen? Wir geben Ihnen 
die Möglichkeit, sich einzubringen, und dies auch über Ihren tod hinaus. So 
schaffen Sie etwas, das bleibt.

gründen Sie eine eigene Stiftung, es ist unkomplizierter als Sie denken. Sie 
legen den Namen und den Zweck der Stiftung fest und bestimmen, welchen 
bereich der Caritas-arbeit Sie unterstützen möchten. Sie können vom Wissen 
und der erfahrung der Caritas profitieren und Ihr erbe in gute Hände geben. 
Stiften Sie gemeinsam mit uns etwas gutes. Wir übernehmen für Sie all die 
organisatorischen Dinge, die Ihnen unangenehm sind. Wir begleiten Sie gerne 
auf diesem Weg.
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Stiften
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Stiftungen leisten seit jeher einen beachtlichen 
beitrag dazu, unsere Welt ein Stück gerechter 
zu machen. Mit der einrichtung einer Stiftung 
können Sie individuell Ihren beitrag leisten, 
dass es künftig Menschen besser geht. Sie 
können mit Ihrer Stiftung Werte verbinden, die 
Ihnen wichtig sind und die Sie nachhaltig ver-
wirklicht wissen wollen.

Zwei Modelle sind möglich: die gründung einer 
selbständigen, rechtsfähigen Stiftung oder die 
gründung einer unselbständigen, treuhände-
risch verwalteten Stiftung. 

In einer selbständigen Stiftung können Sie al-
les individuell gestalten. allerdings benötigen 
Sie dafür im Zuständigkeitsbereich des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe, zu dem Mann-
heim gehört, ein Mindestkapital von 100.000 
euro. Darüber hinaus muss die Stiftung eine 
Satzung, einen Vorstand und ein Kuratorium 
zur besetzung und beaufsichtigung des Vor-
stands haben. 

bei einer treuhänderisch verwalteten Stiftung 
wird das Vermögen an eine bestehende Stif-
tung wie die Caritas Wohltäter-Stiftung über-
tragen. Sie gründen Ihre Stiftung unter ihrem 
Dach. Sie bestimmen den Zweck der Stiftung, 
der in einer eigenen Satzung festgehalten wird. 
Sie legen den Namen der Stiftung fest. Nach 
außen handelt der treuhänder für die Stiftung. 
Das bedeutet für Sie deutlich weniger auf-
wand. auch ist kein Mindestkapital notwendig. 

Zustiftung

Sie können entweder Ihre eigene Stiftung in 
etappen aufbauen oder eine andere Stiftung 
unterstützen. Mit einer so genannten Zustiftung 
erhöhen Sie das Vermögen einer bestehenden 
Stiftung. Dadurch kann diese höhere erträge 
erzielen und ihre Ziele nachhaltiger verfolgen. 
auch das Kapital Ihrer eigenen Stiftung können 
Sie mit weiteren Zustiftungen aufstocken. Sol-
che Zustiftungen sind jederzeit möglich. auch 
eine Zustiftung kann Ihren Namen tragen.

Sechs Schritte zur eigenen Stiftung

1. Sie bestimmen die Höhe des Stiftungska-
pitals und legen den Inhalt, das Ziel und 
den Zweck der Stiftung fest.

2. Sie nutzen die Caritas Wohltäter-Stiftung 
als Fundament. Sie profitieren von der er-
fahrung. Ihre Stiftung wird treuhänderisch 
verwaltet und organisiert.

3. Wir helfen Ihnen, gemeinsam mit experten 
eine Stiftungsurkunde, den treuhandver-
trag und die Stiftungssatzung nach Ihren 
Wünschen zu erstellen.

4. Sie übertragen das Stiftungskapital auf Ihre 
gegründete Stiftung.

5. Die Caritas Wohltäter-Stiftung beantragt als 
treuhänderin die gemeinnützigkeit und eine 
eigene Steuernummer beim Finanzamt.

6. Sie bestimmen, für welche Projekte die er-
träge aus Ihrer Stiftung verwendet werden 
sollen. Ihr Vermögen bleibt erhalten.
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Die Caritas Wohltäter-Stiftung ist eine reine 
Förderstiftung. Sie dient als Dach für weitere 
Stiftungen und Vermögensverwaltungen. So-
wohl Privatpersonen als auch Firmen können 
ihr Vermögen selbstbestimmt zur Verfügung 
stellen. Sie entscheiden, in welchen sozial-ka-
ritativen bereichen sich Ihre Stiftung engagie-
ren soll. Mit Ihrer Unterstützung werden brü-
cken zu Menschen gebaut, die am Rande der 
gesellschaft leben.

Die Caritas Wohltäter-Stiftung ist eine kirchli-
che Stiftung des privaten Rechts im Sinne des 
§ 22 Stiftungsgesetz baden-Württemberg. 
Die Stiftung ist eine gemeinschaftsstiftung. 
Ihr Zweck liegt in der Förderung der verband-
lichen Caritasarbeit in Mannheim. Die Stiftung 
soll die ideelle und materielle Unterstützung für 
die erfüllung karitativer aufgaben dauerhaft si-
cherstellen.

Die über die Stiftung zusammengetragenen 
Mittel fließen je nach Wunsch des Stifters in 
folgende bereiche:
•	 Kinder, Familien und Jugendhilfe
•	 Hilfen für Flüchtlinge, ausländer und  

Migranten
•	 Fördermaßnahmen für arbeitslose  

Menschen
•	 Hilfen für Menschen in besonderen  

persönlichen oder sozialen Notlagen
•	 Hilfen für behinderte und psychisch  

kranke Menschen
•	 altenhilfe und Hospizarbeit

•	 Hilfen für Frauen (zum beispiel bei gewalt 
in der Familie)

•	 Förderung des ehrenamtlichen engage-
ments in Verbindung mit der ausbildung 
und Qualifizierung im bereich der Caritas

Die Caritas Wohltäter-Stiftung arbeitet eng mit 
den Pfarrgemeinden, den karitativen gruppen 
und Vereinen sowie sonstigen kirchlichen ein-
richtungen zusammen.

Sie können mit Ihrer eigenen Stiftung ein teil 
der Caritas Wohltäter-Stiftung werden. Sie le-
gen fest, welche karitativen Zwecke mit Ihrer 
Stiftung verfolgt werden sollen. Sie entschei-
den, wer Mittel aus Ihrer Stiftung bekommt. 
Die Stiftung kann Ihren Namen tragen.

Kontakt

Caritas Wohltäter-Stiftung
b 5, 19a
68159 Mannheim
tel. (06 21) 1 26 02-0
Fax (06 21) 1 26 02-88
e-Mail: info@caritas-mannheim.de
www.caritas-mannheim.de

Spendenkonto

Sparkasse Rhein Neckar Nord
IbaN De37670505050038894978
bIC MaNSDe66XXX
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Die Monsignore Franz Völker Stiftung besteht 
seit 1996. Der gründer Franz Völker wollte sein 
Vermögen sinnhaft und nachhaltig eingesetzt 
wissen. er bestimmte, dass die Stiftung be-
sonders der Förderung von einrichtungen der 
alten- und behindertenhilfe gewidmet werden 
soll. es lag Franz Völker am Herzen, die Le-
bensbedingungen dieser Menschen zu ver-
bessern. besonders das betreute Wohnen war 
ihm ein anliegen. 

So trägt einmal das Franz-Völker-Haus, das 
dem Caritas-Pflegeheim Joseph-bauer-Haus 
gegenüber liegt, seinen Namen und bietet be-
treutes Wohnen an. Das Marienhaus bietet in 
der Innenstadt, R 7, 12-13, ebenfalls betreu-
tes Wohnen an. Die Monsignore Franz Völker 
Stiftung macht dieses möglich. So verwirklich-
te der Stifter nachhaltig seinen Wunsch, dass 
Menschen auch im alter mit größtmöglicher 
Sicherheit, aber dennoch eigenständig leben 
können.

Der Stifter Franz Völker widmete schon sein 
Leben der Seelsorge und Menschen in Not. 
er war eine Leitfigur der Mannheimer Caritas-
arbeit. er baute die katholische Sozialarbeit in 
Mannheim maßgeblich mit auf. Franz Völker 
starb am 20. august 2007. Über seinen tod 
hinaus wirkt seine Stiftung in seinem Namen.

Kontakt

Monsignore Franz Völker Stiftung
R 7, 12-13
68161 Mannheim
tel. (06 21) 43 88 04-0
Fax (06 21) 43 88 04-60
e-Mail: franz-voelker-stiftung@
caritas-mannheim.de

Spendenkonten

Volksbank Rhein-Neckar eg
IbaN De09670900000015165200
bIC geNODe61Ma2

Sparkasse Rhein Neckar Nord
IbaN De25670505050033176074
bIC MaNSDe66XXX
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Die Luisen-Stephanien-Stiftung wurde im Jahr 
1855 von der großherzogin Stephanie von ba-
den zum gedenken an ihre früh verstorbene 
tochter Luise gegründet. Nach dem Willen 
der Stifterin sollte in Mannheim eine anstalt 
gegründet werden, die zur „geistigen und leib-
lichen Pflege der leidenden Menschheit“ bei-
zutragen geeignet ist. In diesem Sinne wurde 
zunächst ein von Ordensschwestern geleitetes 
Waisenhaus für Mädchen eingerichtet. 

Dieses entwickelte sich im Laufe der Jahrzehn-
te zum katholischen Schifferkinderheim für 
Mädchen und Jungen in Mannheim und war 
seit 1978 in einem Haus im Stadtteil almen-
hof in der Karl-blind-Straße untergebracht. 
Dort hat die Stiftung bis heute ihren Sitz, auch 
wenn der betrieb des Schifferkinderheims im 
Juli 2013 eingestellt wurde, weil es für eine ein-
richtung dieser art keinen bedarf mehr gibt. 

Fortgeführt wird die betreuung von Kindern, 
die nicht bei ihren eltern leben können, durch 
das Kinder- und Jugendheim St. anton, das 
schon seit 1998 mit in das Haus im almenhof 
eingezogen ist. Kinder leben vorübergehend 
oder auf Dauer in Wohngruppen im Haus, wer-
den hier versorgt und gefördert. andere be-
suchen nachmittags eine tagesgruppe oder 
einen Schülerhort. Die ganz Kleinen werden in 
der Kinderkrippe betreut. 

eltern werden durch die sozialpädagogische 
Familienhilfe in der erziehung und Versorgung 

der Kinder unterstützt, um eine trennung der 
Kinder von den eltern möglichst zu vermeiden. 

Die Luisen-Stephanien-Stiftung unterstützt 
diese aktivitäten, indem sie dafür geeignete 
Räume zur Verfügung stellt und unterhält. Sie 
fördert dadurch im Sinne ihrer Stifterin Kinder 
und Jugendliche in sozialen und seelischen 
Notlagen und eröffnet ihnen Lebenschancen. 

Die Luisen-Stephanien-Stiftung hat sich darü-
ber hinaus am Marienhaus in R 7 beteiligt. Sie 
unterstützt dort die Monsignore Franz Völker 
Stiftung darin, Menschen im alter zu einem er-
schwinglichen Preis ein qualitativ hochwertiges 
betreutes Wohnen anzubieten.

Kontakt

Luisen-Stephanien-Stiftung
Karl-blind-Straße 4-6
68199 Mannheim
tel. (06 21) 8 33 32-0
Fax (06 21) 8 33 32-30
e-Mail: info@st-anton-ma.de

Spendenkonto

Sparkasse Rhein Neckar Nord
IbaN De05670505050030202899
bIC MaNSDe66XXX
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besitz und Vermögen sind ein geschenk.  Man 
hat viel dafür gearbeitet, ist sorgsam mit dem 
geld umgegangen und hat sich als umsich-
tiger Verwalter erwiesen. es kommt der Zeit-
punkt, darüber nachzudenken, was mit dem 
erbe eines tages geschehen soll. 

Sie müssen sich überlegen, wie und was Sie 
an wen weitergeben möchten. Die erste Fra-
ge, die sich stellt: brauche ich überhaupt ein 
testament? Diese Frage muss jeder für sich 
selbst beantworten. Wenn Sie kein testament  
schreiben, dann erben Ihre Hinterbliebenen 
nach der gesetzlichen erbfolge. Falls Sie keine 
Verwandten haben und kein testament formu-
liert haben, fällt Ihr Vermögen an das bundes-
land, in dem Sie zuletzt gelebt haben.

Gesetzliche Erbfolge

erben 1. Ordnung: 
ehegatten und Kinder
Sind die Kinder vor den eltern verstorben, 
treten an ihre Stelle enkel und Urenkel. 
Wie hoch die erbquote beim überlebenden 
ehegatten ausfällt, hängt davon ab, in wel-
chem güterstand er mit dem Verstorbenen 
lebte. Die Kinder erhalten das restliche Ver-
mögen zu gleichen teilen.

erben 2. Ordnung: 
eltern des erblassers und deren abkömm-
linge (geschwister, Nichten, Neffen)

erben 3. Ordnung: 
großeltern des erblassers und deren ab-

kömmlinge, also geschwister der eltern, 
Onkel, tanten und deren Nachkommen, das 
heißt Cousins und Cousinen.

ein Verwandter der nachfolgenden Ordnung 
erbt nicht, wenn mindestens ein Verwandter 
aus der vorrangigen Ordnung vorhanden ist.
    
Wenn Sie selbst entscheiden möchten, wer wie 
viel erbt, dann sollten Sie Ihre erbschaft durch 
ein testament oder einen erbvertrag regeln. Ihr 
letzter Wille zählt, Sie treffen die entscheidung, 
wen Sie in Ihrem testament bedenken. 

Steuern

ein erbe ist in der Regel steuer-
pflichtig. Je näher erblasser und 
erbe verwandtschaftlich verbun-
den sind, umso höher sind die 
erbschaftsfreibeträge. Nicht ver-
wandte Menschen verfügen über 
deutlich geringere Freibeträge. 
alles, was die Freibeträge über-
steigt, muss beim Finanzamt ver-
steuert werden. Soziale einrich-
tungen müssen aufgrund ihrer 
gemeinnützigkeit keine erbschafts-
steuer zahlen. In diesen Fällen fließt 
das erbe oder Vermächtnis zu 100 
Prozent in die karitative arbeit.  
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Sie können Ihr testament entweder selbst ver-
fassen oder es von einem Notar beurkunden 
lassen. Für ein selbst verfasstes testament 
müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, für 
ein notarielles mindestens 16 Jahre. 

Privatschriftliches Testament

Das testament muss von anfang bis ende ei-
genhändig geschrieben sein, ohne Computer 
und Schreibmaschine. Datum und Ortsangabe 
dürfen nicht fehlen. Das testament muss am 
Schluss mit Vor- und Familiennamen unter-
schrieben werden.

Notarielles Testament

Der Notar formuliert Ihr testament nach Ihren 
Wünschen und Vorgaben. Sie müssen am 
ende nur unterschreiben. Die Urschrift bleibt 
beim Notar und kann so nicht verloren gehen. 
Das notarielle testament kann in vielen Fällen 
den erbschein ersetzen. Dann müssen die er-
ben nach dem tod des erblassers keinen erb-
schein beantragen.

Für welche Variante Sie sich entscheiden, liegt 
bei Ihnen. Das privatschriftliche testament ist 
günstiger, und Sie können jederzeit ein neues 
testament formulieren. es kann jedoch leichter 
verloren gehen, und es können klare juristische 
Formulierungen fehlen. 
Das notarielle testament gibt mehr Sicherheit. 
Die gebühren berechnen sich nach Höhe des 
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Vermögens. bei 20.000 euro betragen die ge-
bühren rund 70 euro, bei 500.000 euro etwa 
1000 euro.

Gemeinschaftliches Ehegattentestament

Das gemeinschaftliche ehegattentestament ist 
eine besondere Form für ehepaare. es gelten 
die gleichen Formvorschriften. bei dieser tes-
tamentsform setzen sich in der Regel die ehe-
gatten gegenseitig als alleinerben ein.
erst nach dem tod des überlebenden ehe-
gatten erben die Kinder oder eine gemein-
nützige Organisation als Schlusserben. Diese 
Regelung nennt man auch berliner testament. 
Sie ist bei größeren Vermögen steuerlich sehr 
ungünstig. Wir empfehlen hier, den Rat eines  
Fachanwalts oder Steuerberaters einzuholen.

Erbvertrag

ein erbvertrag eignet sich besonders zur ab-
sicherung Dritter, zum beispiel bei einer Unter-
nehmensnachfolge. Darin können Leistungen 
vereinbart werden, die in einem testament 
nicht möglich wären. Der Vertrag wird nicht 
von Ihnen allein, sondern mit allen Vertrags-
partnern erstellt und kann nicht einseitig auf-
gehoben werden. 

Erbengemeinschaft

Sollten Sie mehrere Personen als erben ein-
setzen, bilden diese eine erbengemeinschaft. 

Sie können nur gemeinsam über das erbe ent-
scheiden. Haben die einzelnen Personen un-
terschiedliche Interessen, kann es zu Schwie-
rigkeiten und Streitereien kommen. 

Testamentsvollstreckung

testamentsvollstrecker kann eine Person Ihres 
Vertrauens werden. Dieser sorgt dafür, dass Ihr 
letzter Wille in Ihrem Sinne umgesetzt wird.  er 
regelt Verbindlichkeiten, erfüllt Vermächtnisse, 
löst den Haushalt auf etc. er muss gegenüber 
den erben Rechenschaft ablegen und ist an 
Verfügungen gebunden. Seine Kosten werden 
aus dem Nachlass bezahlt, oder Sie legen im 
testament einen betrag fest.

Änderungen am Testament

Das testament wird erst nach Ih-
rem tod wirksam. Sie können es 
jederzeit ergänzen, widerrufen, 
aufheben oder ändern. 
ausnahme: Hat ein ehepaar ein ge-
meinsames testament aufgesetzt, 
ist eine aufhebung oder Änderung 
nur zusammen mit dem Partner 
möglich. Das testament kann nur 
unter strengen Formvorschriften 
und zu Lebzeiten des Partners  ein-
seitig widerrufen werden.
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Vermächtnis

Möchten Sie einen teil Ihres Vermögens einer 
nahestehenden Person oder einer gemeinnüt-
zigen, sozialen oder kirchlichen Organisation 
hinterlassen, dann eignet sich hierzu das Ver-
mächtnis. Damit werden keine Schulden und 
Verpflichtungen vererbt. Das Vermächtnis wird 
in der Regel ohne Verpflichtungen weiterge-
geben. Der erbe ist als Rechtsnachfolger per 
gesetz dazu verpflichtet, das Vermächtnis zu 
erfüllen. 

Schenkung

es gibt die Möglichkeit, bereits zu Lebzeiten 
teile des Vermögens auf andere Menschen zu 
übertragen. Dies nennt man Schenkung unter 
Lebenden. Schenkungen werden, wenn sie 
einen gewissen betrag übersteigen, ebenfalls 
besteuert. Der Vorteil liegt darin, dass alle zehn 
Jahre die Steuerfreibeträge voll ausgeschöpft 
werden können. bei der Schenkung von Im-
mobilien empfiehlt es sich, einen Nießbrauch 
eintragen zu lassen. In diesem Fall verschenkt 
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man die Immobilie, darf sie aber auf Lebenszeit 
nutzen – auch ohne dort zu wohnen. Dage-
gen besteht beim Wohnrecht nur anspruch auf 
persönliche Nutzung. bei Schenkungen sollten 
Sie einen Steuerberater hinzuzuziehen und die 
Schenkung notariell beurkunden. 

Pflichtteil

ehegatten, Kinder, enkel und auch eltern kön-
nen nicht ganz enterbt werden. auch wenn Sie 
ein testament verfassen, steht den nächsten 
Verwandten ein sogenannter Pflichtteil zu. Die-
ser Pflichtteil ist kein teil des erbes und kann 
nur als geldbetrag ausgezahlt werden. Der 
Pflichtteil entspricht der Hälfte des gesetzli-
chen erbteils. Der enterbte hat drei Jahre Zeit, 
seine ansprüche geltend zu machen. 
Man kann die Pflichtteilregelung umgehen, 
indem der erblasser einen teil seines Vermö-
gens bereits zu Lebzeiten verschenkt. Stirbt er 
jedoch vor ablauf von zehn Jahren nach der 
Schenkung, hat der Pflichtteilberechtigte an-
spruch auf eine anteilige Hinzurechnung zum 
Nachlass. War ein Nießbrauch vorbehalten, 
muss der volle Wert hinzugerechnet werden – 
auch nach zehn Jahren oder mehr. 

Sonderfälle

Lebensversicherungen
Sie können Ihre Lebensversicherung ebenfalls 
auf die nächste generation übertragen und so 
Vermögen vererben. Dafür muss ein bezugs-

berechtigter in die Versicherungspolice einge-
tragen werden. an diesen geht das auszah-
lungskapital, wenn die Versicherung fällig wird 
und Sie nicht mehr leben. 

Immobilien
Für das Vererben einer Immobilie empfiehlt 
es sich sehr, ein testament aufzusetzen. So 
kann man dem ehepartner einen lebenslangen 
Nießbrauch oder das Wohnrecht sichern.

Bankguthaben
Man kann mit der bank einen „Vertrag zuguns-
ten Dritter“ abschließen. Darin wird festgelegt, 
dass unmittelbar nach dem tod das Konto-
guthaben oder Wertpapiere direkt übertragen 
werden. Dies fällt dann nicht zum Nachlass. es 
handelt sich um eine Schenkung, die erst nach 
Ihrem tod ausgeführt wird.

Erben verpflichtet

erben bedeutet, alle Rechte und 
Pflichten des Verstorbenen zu über-
nehmen. Ihr erbe erbt nicht nur Ihr 
Vermögen, sondern auch alle Ver-
pflichtungen und Schulden. erhält 
er nur seinen Pflichtteil, gehen keine 
Schulden über. allerdings werden 
eventuelle Schulden bei der berech-
nung des Pflichtteils abgezogen.
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Sie spenden – wir helfen
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es wird immer Menschen geben, die Unter-
stützung und Hilfe in Not brauchen. Sie kön-
nen ein Zeichen setzen. Sie können helfen. Mit 
einer Spende, einem testament oder einem 
Vermächtnis bewirken Sie gutes. Sie bestim-
men ein aufgabengebiet, das Ihnen besonders 
am Herzen liegt. Wir bringen unsere erfahrung 
und gut ausgebildeten Mitarbeiter mit ein.

Not sehen und handeln – Sie machen uns 
stark beim einsatz für:
•	 Kinder, Jugendliche und Familien
•	 Flüchtlinge, ausländer und Migranten
•	 arbeitslose Menschen
•	 behinderte und psychisch kranke  

Menschen
•	 altenhilfe und Hospizarbeit
•	 Frauen, die gewalt erlebt haben
•	 bedürftige in den gemeinden
•	 Hilfe in Katastrophengebieten in aller Welt

Daran sollten Sie denken

  Zur  Vorbereitung auf Ihr testament sollten 
Sie sich über Ihre Wünsche klar werden.

  erstellen Sie eine Liste Ihrer Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten.

  Formulieren Sie eine anordnung im todes-
fall – wer soll benachrichtigt werden, wie 
möchten Sie bestattet werden etc.

  Denken Sie an eine Vorsorgevollmacht und 
eine Patientenverfügung.

Sie möchten sich mitteilen und suchen den 
austausch? Wir sind für Sie da.  
  

Kontakt

Caritasverband Mannheim e.V.
b 5, 19a
68159 Mannheim
telefon (0621) 1 26 02-0
direktion@caritas-mannheim.de
www.caritas-mannheim.de
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